RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 4 - zu § 44 Abs. 3 Satz 1 FlurbG

RzF -4 - zu § 44 Abs. 3 Satz 1 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Koblenz, Urteil vom 16.02.2005 - 9 C 11088/04.0VG = RdL 2005, 101 (Lieferung
2006)

Leitsatze

1 Die Zuteilung von zwei Abfindungsflursticken fur ein Einlageflurstiick kann geboten sein,
. wenn dadurch die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen verbessert werden.

Aus den Grunden

Die Landabfindung verstoRt auch nicht gegen das Gebot, moéglichst grofe Grundstiicke auszuweisen (§ 44
Abs. 3 Satz 1 FlurbG). Eine mdglichst weitgehende Zusammenlegung ist nicht das ausschlieliche und in
erster Linie anzustrebende Ziel der Flurbereinigung. MaRgebend ist vielmehr, dass eine zweckmalige
Neueinteilung erreicht wird, die unter Berlcksichtigung der strukturellen Verhaltnisse und
betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte zu einer Verbesserung der Landwirtschaft fihrt (BVerwG, Beschluss
vom 22. Juli 1992 5 B 114.92 - Buchholz 424.01 § 19 Nr. 16; vgl. auch VGH Baden-Wurttemberg, Urteil vom
08. Juli 1972, RzF - 6 - zu § 15 FlurbG ). Deshalb kann sogar die Zuteilung von zwei Abfindungsflursticken fur
ein Einlageflurstiick geboten sein, wenn dadurch die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen
verbessert werden. Das ist hier der Fall. Das Einlageflurstiick setzt sich aus Flachen mit zwei
unterschiedlichen Nutzungsbestimmungen zusammen. Der zur StrafRe hin gelegene Teil ist zwar noch mit
Reben bestockt, nach dem Flachennutzungsplan aber als Bauflache zu nutzen und liegt zwischen bereits
bebauten Grundstucken. Der rickwartige Teil ist Flache fir die Landwirtschaft und wird wegen dieser
anderen Nutzungsbestimmung in Zukunft unabhangig von dem Bauflachenanteil zu nutzen sein.

Die Ausweisung von zwei gesonderten Flurstliicken ist dadurch gerechtfertigt, dass durch die Zuteilung des
Rebflachenanteils an den benachbarten Winzerbetrieb der Beigeladenen zu 1) und 2) fir diesen eine
Arrondierung hofnaher Flachen erreicht werden kann und auBerdem mit der Ausweisung des
Abfindungsflurstickes Nr. 4462 eine zusammenhangende Bewirtschaftung mit dem angrenzenden
Abfindungsflurstliick Nr. 4463 ermoglicht wird, das im Eigentum des Geschaftsfihrers der Klagerin steht und
vom gleichen Pachter bewirtschaftet wird. Auch wenn die Klagerin und ihr Geschaftsfuhrer nicht
ausdricklich eine Abfindung in Wirtschaftseinheit beantragt haben, ist damit praktisch ein
Wirtschaftsgrundstlick entstanden, so dass eine betriebwirtschaftlich gtinstige Gestaltung vorliegt (vgl.
BVerwG, Beschluss vom 8. Januar 1971 - IV B 218.89 - RdL 1971, 134 <= RzF - 31 - zu § 44 Abs. 2 FlurbG>).
Der Beklagte hat Uberzeugend dargelegt, dass eine ahnliche Verbesserung der Bewirtschaftungsverhaltnisse
bei einer Abfindung der Klagerin in Lage ihres Einlageflurstiickes nicht modglich gewesen ware.

Ausgabe: 10.03.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 4 - zu § 44 Abs. 3 Satz 1 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


